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37Mit den Ortsteilen Horgen, Flözlingen und Stetten
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FeZi: Kleine Räuber erkunden 
den Zimmerner Wald

Zweiter Projektaufruf der 
LEADER-Förderperiode 2023-
2027
• mehr Infos auf Seite 5

Verabschiedung Ortvorsteher 
a. D. Matthias Sigrist

Reparaturcafé am Sa., 14. 
September in der Grund- und 
Werkrealschule Zimmern

Wir freuen uns auf einen 

spannenden Nachmittag

mit Grillwurst, Getränken 

und jede Menge Bike-Spass

Wir feiern die

Einweihung unseres

Bikeparks

Samstag, 14.09.2024

ab 16:00 Uhr

an der BikeareA81,

Zimmern o.R. - Horgener Straße 60
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NOTDIENSTE & WEITERE RUFNUMMERN

Öffnungszeiten des  
Rathauses  9291-0
Montag  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag  11.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 11.30 Uhr
Freitag  8.30 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der  
Ortsverwaltungen
Horgen, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-46
Montag  16.00 - 18.00 Uhr
Flözlingen,
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-51
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Stetten, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-56
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsvorsteher
Horgen, Ortsvorsteherin Frauke Ohn-
macht, montags 17:30 bis 18:30 Uhr oder 
nach Vereinbarung 0176 61105147

Flözlingen, Ortsvorsteher Thomas 
Bausch, individuell nach telefonischer 
Vereinbarung 0151 68116349

Stetten, Ortsvorsteher Daniel Hirt,  
individuell nach telefonischer  
Vereinbarung 0170 2792116

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind auch 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung möglich.
Terminvereinbarung Tel. 0741 9291-12.

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

So erreichen Sie die Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung:
Telefonzentrale  0741 9291-0
Telefax  0741 9291-34
E-Mail  info@zimmern-or.de
E-Mail Bauhof Zimmern  
 Bauhof@zimmern-or.de
Internet-Adresse:  www.zimmern-or.de
Bürgermeisterin Carmen Merz  
über Sekretariat
Sekretariat - Anna Schulz 9291-12
Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit - Anja Schaber 9291-16
Wirtschaftsförderung - 
Heiko Gutekunst 9291-27
IT/ Digitalisierung - 
Jens Kiesewetter  9291-28
Haupt-/Ordnungsamt
Amtsleiter - Johannes Klingler  9291-15
Sekretariat - Nicole Penz  9291-21
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - 
Irina Happold 9291-32 oder 
 0151-549 619 95

Bürgerbüro - Virginia Gothe 9291-22
Bürgerbüro - Bettina Dreier   9291-23
Standesamt, Renten, Friedhof -  
Heike Tomaske  9291-25
Kindergarten, Schulen -  
Leonie Gapp 9291-24
Leitung Soziale Arbeit und 
Personal - Rebecca Jauch 9291-33

Schulsozialarbeit - 
Mark Bläsius  0151 10173653
Kämmerei/Liegenschaften
Amtsleitung - Martin Weiss 9291-14
Gemeindekasse - Birgit Teufel  9291-20
Buchhaltung - Viktoria Fehr 9291-19
Steuern, Gebühren, Mieten, Pachten - 
Oliver Scheer  9291-18
Grundbuchstelle, Liegenschaften - 
Walter Schmidt  9291-26
Rechnungsbearbeitung -  
Vera Krause  9291-35
Bauamt
Amtsleiter - Georg Kunz  9291-13
Bauanträge - Gitta Unterreiner 9291-17
Sekretariat - Ioana Pascu  9291-29
Bauhofleitung  
Waldemar Husch  mobil:  0170 3134024
Hausmeister
- Johannes Kappes mobil: 0162 2431008 
- Werner Stern mobil: 0160 99189322

Bereitschaftsdienste der Ärzte

Praxisbereich Rottweil
Allgemeiner Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Wochenend- und Nachtnotdienst:
Über die Rufnummer 116117 für den ärzt-
lichen Notfalldienst (allgemein,- kinder-, 
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 
ist die Leitstelle für die Vermittlung zum je-
weiligen örtlichen ärztlichen Notdienst an 
Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 
22 Uhr besetzt, von Montag bis Donnerstag 
von 18 - 22 Uhr und freitags von 16 - 22 Uhr.
Wir weisen darauf hin, dass akut lebensbedroh-
liche Notfälle auch weiterhin vom Rettungs-
dienst (Rufnummer 112) versorgt werden.
Allgemeine Notfallpraxis Rottweil,
HELIOS Klinik, Krankenhausstr. 30, 
78628 Rottweil
An Wochenenden und Feiertagen können 
akut erkrankte Patienten ohne vorherige An-
meldung direkt in die Notfallpraxis der nie-
dergelassenen Ärzte kommen:  Öffnungs-
zeiten: Sa., So. u. Feiertage, 9 -16 Uhr)
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst, insbesondere für Hausbesuche und 
ausschließlich telefonische Beratungen – 
auch außerhalb der Öffnungszeiten - über die 
zentrale Rufnummer 116117 zu erreichen. 

In lebensbedrohlichen Situationen 
ist der Rettungsdienst/Notarzt 
unter der Notrufnummer 112 
zu alarmieren. !

Zahnärztlicher Notdienst:
Telefon-Nummer 01803 22255515
Augenärztlicher Notdienst:
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116 117
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116 117
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen: Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 9 bis 21 Uhr (ohne Voranmeldung), Mon-
tag bis Donnerstag von 19 - 21 Uhr (ohne Vor-
anmeldung), Freitag von 18 - 21 Uhr (ohne 
Voranmeldung)
Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, 1. OG. Hauptgebäude: Sams-
tag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung), Telefon: 116 117

Apothekenbereitschaft
Samstag, 14. September
Paracelsus-Apotheke
Marktplatz 2, Spaichingen
Sonntag, 15. September
Apotheke Frittlingen
Hauptstr. 77, Frittlingen

Pflegedienste
Bereitschaftsdienst:  
Sozialstation St. Martin, Dunningen,  
 Tel. 07403 92904-10
Diak. Förd. Gem. Nachbarschaftshilfe, 
Zimmern,  0176 55697206

Wichtige Rufnummern:

ENRW-Störungshotline/ Meldungen 
Rohrbruch 
Anruf kostenlos 0800 0510 101
Rufbereitschaft Bauhof 
(Wochenende) 0741 347126

Allgemeiner Notruf  110
Feuerwehr  112
Deutsches Rotes Kreuz - Notruf  112
THW  0741 174415-0
Forstinspektor Felix Schäfer 
 07427 947750
Kläranlage Horgen  0741 93233
Kath. Pfarramt Zimmern  0741 31568
Pfarrer Josef Kreidler 0741 3485021
Evang. Pfarramt Flözlingen-Zimmern 
 07403 91044
Kath. Pfarramt Horgen - Pfarrhaus 
 0741 32207
Kath. Pfarramt Stetten - siehe Zimmern 
 0741 31568
Telefonseelsorge 
 Anruf kostenlos 0800 1110111
Frauennotruf  0741 41314
Weisser Ring Außenstelle Rottweil 
 0151 55164707
Beratungsstelle Altenhilfe Region Rottweil 
 0170 7940616
Kriminalpoliz. Beratungsstelle 
 0741 477301

RATHAUS UND MEHR
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Das 
war das 
FeZi 2024

Vielen lieben Dank ALLEN Mitwirkenden,  
Vereinen und ehrenamtlichen Helfern

Für die Kinder wurden wieder  
zahlreiche Erinnerungen geschaffen und  

ein toller Sommer beschert 

- DANKEs
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Gemeinsame Bekanntmachungen

Kleine Räuber erkunden den Zimmerner Wald

 
Zimmerner Kinder erkunden den Wald beim Ferienprogramm FeZi
 Foto: Schaber

Spaß und Spannung erlebten Kinder aus Zimmern beim Waldtag 
im Rahmen des Ferienprogrammes FeZi.
Nach dem Regen in der Nacht war es angenehm kühl und es 
roch nach frischem Moos. Ideale Voraussetzungen für die Erkun-
dungen im Wald. Veranstaltet wurde der Programmpunkt von 
der Gemeinde Zimmern in Zusammenarbeit mit der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald e. V. Mit dem Erlernen des kleinen 
Räuber-Einmaleins wurden die Kinder zu kleinen Waldräubern. 
Es waren geheime Räuberzeichen zu entschlüsseln und zusam-
men knifflige Aufgaben zu lösen, wie beispielsweise der gemein-
samen Überquerung eines gedachten großen Flusses mit vielen 
Piranhas im Wasser. Dabei waren die wichtigsten Räubertugen-
den wie Mut, Schlauheit, Schnelligkeit und Teamgeist gefragt, um 
die Prüfungen gemeinsam meistern zu können. Ganz besonders 
viel Spaß hatten die Kinder bei der letzten Aufgabe: Sie sollten 
aus Ästen und Moos ein eigenes Räuber-Versteck im Wald bauen. 
Mit viel Eifer waren alle hier beim Bauen des Lagers dabei, sodass 

auch diese Prüfung gemeinsam bewältigt wurde und alle sich er-
folgreich verstecken konnten. Zum Abschluss erhielten alle eine 
Urkunde, die den Kindern bescheinigte, dass sie nun alle Prüfun-
gen des kleinen Räuber-Einmaleins bestanden hatten.

 
Überquerung des großen Flusses

 
tolle Räuberverstecke wurden gebaut

Milchhäusle in Stetten  

ab 10 Uhr
Genossenschaftssonntag 

15.9.2024 
und bei schönem Wetter 

mit Oldtimertreffen 

von 10 Uhr bis 15 Uhr am 

Festplatz in Stetteny
y
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Sa., 14.09. 
Reparaturcafé – 
Reparieren statt Wegwerfen
09:00 bis 12:00 Uhr, Werkräume 
Grund- und Werkrealschule 
Zimmern (UG)

Sa., 14.09. 
Einweihung Bikepark „BikeareA81“
ab 16:00 Uhr, Horgener Str. 60 
(Richtung OT Horgen)

So., 15.09. 
zweiter Genossenschaftssonntag 
Milchhäusle Stetten
ab 10:00 Uhr, Milchhäusle, 
OT Stetten

Mo., 16.09. 
Ortschaftsratssitzung Flözlingen
19:30 Uhr, Sitzungssaal 
Rathaus Flözlingen

Di., 17.09. 
Gemeinderatssitzung
18:30 Uhr, Johannessaal im Gemeinde-
zentrum „Arche“

Ehrenamtliche Helfer zum Schutz der Artenvielfalt 
gesucht
Der Bund Raum Rottweil 
lädt ein, zum Erhalt eines 
besonders wertvollen Bio-
topes mit anzupacken. Im 
Eschachtal nordwestlich 
von Horgen liegt versteckt 
ein Kleinod mit beson-
derer Bedeutung für den 
Natur- und Artenschutz: 
das Hangquellmoor „Gallis-
ried“. Hangquellmoore sind 
kleinflächige, aber stark 
unterschätzte Lebensräu-
me, denn einige Tier- und 
Pflanzenarten kommen 
ausschließlich in diesem 
Biotoptyp vor. Auch einige 
Rote-Liste-Arten sind hier 
zu finden. Um dieses „Juwel der Artenvielfalt“ zu erhalten, soll-
te einmal im Jahr das alte Grüngut abgemäht und abgetragen 
werden. Daher treffen wir uns wieder einmal mit guter Laune, 
Gummistiefeln, Handschuhen, Plane und Rechen (einige Geräte 
stehen zur Verfügung, wer hat, kann gerne eigene mitbringen)

am Samstag, 21. September ca. ab 13:30 bis ca. 18 Uhr
im Gallisried in Horgen  

(Wildensteiner Straße, Richtung Kläranlage)
Für die Helfer stehen wie immer Kaffee und Hefezopf bereit und 
wir laden euch nach getaner Arbeit auf ein Ausklang-Getränk 
beim Minigolf ein. Nach Möglichkeit bitte unter info@bund-rw.
de anmelden, damit wir Getränke und Snacks gut kalkulieren 
können, oder einfach so vorbeischauen. Wir freuen uns auf alle 
neuen und alten Gesichter.

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit

Frau Floreta Hils, geb. Grepi 
und Herr Gabriel Natanael 
Tarcisius Hils gaben sich 
beim Standesamt Zimmern 
o.R. ihr Ja-Wort. Wir wün-
schen den beiden alles Gute 
und viel Glück für ihren wei-
teren gemeinsamen Lebens-
weg.

 Foto: Tomaske

Zweiter Projektaufruf der LEADER-Förderperiode 
2023-2027

Privatpersonen, Vereine und Verbände, Unternehmen sowie Kom-
munen in der LEADER-Region haben ab sofort die Möglichkeit, 
sich um eine LEADER-Förderung zu bewerben. Die Projektideen 
müssen sich in den definierten Handlungsfeldern (s. Regionales 
Entwicklungskonzept Mittlerer Schwarzwald) wiederfinden.
Hierzu gehören folgende Bereiche:
1. Lebens- und Naturraum Mittlerer Schwarzwald – sozial und 

nachhaltig
2. Wirtschaftsraum Mittlerer Schwarzwald – klimaneutral und 

resilient
3. Tourismus- und Kulturraum Mittlerer Schwarzwald – natur-

nah und lebendig
Bei diesem Projektaufruf können Anträge für folgende Module 
berücksichtigt werden:
Modul 1:  Öffentliche Projekte
Modul 2:  Private Projekte (nach ELR)
Modul 6:   Private Vorhaben, die zur Erreichung des Ziels h) des 

GAP-Strategieplans beitragen
Details zum Projektaufruf vom 15. Juli 2024:
•   Themenbereiche: alle Handlungsfelder unseres regionalen 

Entwicklungskonzepts
•   Fördermittel, die für diesen Aufruf bereitstehen: 450.000 

EUR EU-Mittel. Hinzu kommen je nach Fördermodul nationale 
Fördermittel in entsprechendem Förderverhältnis.

•  Bagatellgrenze: 5.000 EUR Zuschuss
•   Obergrenze der förderfähigen Kosten (netto) / Projekt: 

700.000 EUR
•   Stichtag zur Einreichung der Projektanträge : 15. Oktober 

2024
•  Voraussichtlicher Auswahltermin: 26. November 2024
Ein Anruf bei der LEADER-Geschäftsstelle zwecks Überprüfung 
der Förderfähigkeit Ihrer Projektidee wird ausdrücklich empfoh-
len. Die Projekte müssen bereits konkret ausgearbeitet und um-
setzungsreif sein, aber die Vorhaben dürfen noch nicht begon-
nen sein.
Entscheidend für die Auswahl der Projekte ist die Qualität der ge-
planten Maßnahmen und welchen Beitrag diese zur Umsetzung 
der LEADER-Entwicklungsstrategie im Mittleren Schwarzwald 
leisten. Nach Beschluss durch den Vorstand anhand von objek-
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tiven Bewertungskriterien muss der Antrag auf Bewilligung in-
nerhalb von 3 Monaten bei der zuständigen Bewilligungsstelle 
eingereicht werden. Die Bewertungskriterien sowie das Projekt-
auswahlverfahren können auf der Homepage www.leader-mitt-
lerer-schwarzwald.de eingesehen werden.
Adresse zur Einreichung der Anträge und Auskünfte zum 
Aufruf:
Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald e. V.
LEADER Geschäftsstelle
Hauptstr. 5
77761 Schiltach
leadermsw@landkreis-rottweil.de
Tel. 07836/955 -833 oder -779

Gemeinde Zimmern • Rathausstr. 2 • 78658 Zimmern o. R. 
www.zimmern-or.de • bewerbungen@zimmern-or.de

• betriebliche Altersvorsorge (KVBW/ZVK)
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Möglichkeit des Fahrradleasings
• 30 Urlaubstage/ 2 Regenerationstage /Möglichkeit von Fortbildungstagen

und 2 Umwandlungstagen bei 5-Tage-Woche
• Jahressonderzahlung nach TVöD
• Betriebliches Gesundheitsmanagement

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Gemeindeverwaltung 
Zimmern o. R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o.R., vorzugsweise per E-Mail 
an bewerbungen@zimmern-or.de (als PDF).
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Jauch, Telefon-Nr. 0741/9291-33 gerne zur 
Verfügung.

Bei der Gemeinde Zimmern ob Rottweil ist spätestens 
zum 01.01.2025 eine Stelle als

Erzieher (m/w/d) oder pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

in Teilzeit mit ca. 50 % in der kommunalen Kindertagesstätte
in Stetten zu besetzen.
Die Kindertagesstätte hat 1,5 Gruppen für 3-6 Jährige. 
Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
freitags 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Wir wünschen uns eine engagierte, selbständig arbeitende und flexible Fachkraft, 
der/die individuelle Begleitung und Förderung der Kinder am Herzen liegt wie 
auch die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Die Arbeitszeit ist nach einem Dienstplan geregelt und fordert eine hohe 
Flexibilität. Die Anstellung erfolgt nach den tariflichen Bestimmungen des 
TVöD und setzt eine Ausbildung als staatlich anerkannter Erzieher bzw. 
pädagogische Fachkraft voraus.

Wir bieten:

Augenblick: Wir suchen dich!
Erzieher*in oder Kinderpfleger*in oder pädagogische 
Fachkräfte (m/w/d) für die kommunale Kindertagesstätte
Albert-Mager- Straße in Zimmern o. R. in Vollzeit oder Teilzeit 
Wir überzeugen mit: 

• viele Gestaltungsmöglichkeiten in einem sympathischen Team
• Neubau in 2020  – neueingerichtete KiTa
• 4 U3-Gruppen und 3 Ü3-Gruppen
• Vergütung nach TVöD
• betriebliche Altersvorsoge (KVBW/ZVK)
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Möglichkeit des Fahrradleasings
• 30 Urlaubstage / 2 Regenerationstage / Möglichkeit von Fortbildungstagen
und 2 Umwandlungstagen bei 5-Tage-Woche

• selbstgekochtes Mittagessen
• Jahressonderzahlung nach TVöD

Wir suchen:

• staatl. anerkannte Erzieher*innen oder Kinderpfleger*innen
  oder pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
• Beginn: ab sofort
• Stundenzahl: bis zu 39 Stunden / Woche
• Arbeitszeit: Montag - Donnerstag 7:00 -16:00 Uhr / Freitag bis 13:00 Uhr
  bzw. nach Absprache laut Dienstplan

Bewerbe dich unter bewerbungen@zimmern-or.de (als 
pdf) mit den üblichen Unterlagen (alternativ: Gemeinde-
verwaltung Zimmern o. R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern
o. R.) wir freuen uns auf dich. 

Gemeinde Zimmern • Rathausstr. 2 • 78658 Zimmern o. R. 
www.zimmern-or.de • bewerbungen@zimmern-or.de

Die Gemeinde Zimmern o. R. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
die Grundschule Eschachtal in Stetten mit rund 60 Schüler*innen:a

Betreuungshelfer (m/w/d) in Teilzeit 
für die Ganztagesbetreuung

Zum Aufgabenprofil der Ganztagesbetreuung zählen: 

• pädagogische Betreuung und Begleitung der Schüler*innen in
Freizeit und Schule

• Organisation, Koordination und Gewährleistung der Betreuung
• Hausaufgabenbetreuung
• Ferienbetreuung

• Arbeitszeiten:
Mo: 11.45 - 16.00 Uhr
Di:   11.45 - 13.30 Uhr
Mi:  11.45 - 16.00 Uhr
Do: 11.45 - 13.30 Uhr
Fr:  11.00 - 13.00 Uhr

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den übli chen Unterlagen 
an die Gemeindeverwaltung Zimmern o. R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o. 
R., vorzugsweise per E-Mail an bewerbungen@zim mern-or.de (als PDF). 

Wir überzeugen mit:

• einem sympathischen Team
• Vergütung nach TVöD
• betriebliche Altersvorsorge (KVBW/ZVK)
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Möglichkeit des Fahrradleasings
• Jahressonderzahlung nach TVöD
• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Zimmern o.R.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeisterin Carmen Merz, 
78658 Zimmern ob Rottweil, Rathaus-
straße 2, oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Alt-Kleider-Container ist kein Müllplatz

Leider kommt es immer wieder 
vor, dass Alt-Kleidercontainer 
als Müllabladeplatz zur Entsor-
gung von Hausrat wie Teppi-
chen, alten Kinderwägen oder 
sonstigem Abfall missbraucht 
werden. Alt-Kleider-Container 
dienen lediglich zur Wieder-
verwertung von noch gut trag-
barer Kleidung.
Wir bitten um Beachtung.

Sprechtag 
des Kreisbauamtes

Der nächste Bau-Sprechtag mit den Mitarbeitern der Unte-
ren Baurechtsbehörde findet im Zimmerner Rathaus am Mitt-
woch, 18. Sept. von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 1. OG, Zimmer 
Nr. 14 statt. Interessierte Personen können sich unter Telefon 
0741 9291-17 anmelden und einen Termin vereinbaren.

und Junggebliebene

Reparaturcafé am Sa., 14. September in der 
Grund- und Werkrealschule Zimmern  
von 9 bis 12 Uhr (Werkräume UG)

Reparaturen elektronischer Haushaltsgeräte 
am meisten gefragt – weitere Helferinnen 
und Helfer mit handwerklichem Geschick 

dringend gesucht
Es wurden beim letzten Reparaturcafé wieder Reparaturen aller 
Art durchgeführt, die sich oft für Handwerksbetriebe nicht loh-
nen. Daher steht das Reparaturcafé nicht in Konkurrenz zu unse-
ren lokalen Handwerksbetrieben.
Eine rundum gute Stimmung herrschte von Beginn bis Ende, 
denn das Miteinander wird beim Reparaturcafé in Zimmern groß-
geschrieben. Auch im Café wurde wieder Butterbrezel und selbst-
gebackener Kuchen oder Hefezopf zu Kaffee gereicht. So konn-
ten die Gäste auf ihre Reparatur warten, wenn sie nicht selbst mit 
Hand anlegen wollten.
Bis zur Mittagszeit wurde fleißig gewerkelt und repariert. Er-
freulicherweise wurde von den dankbaren Gästen auch wieder 
großzügig gespendet, sodass das Team bei Bedarf auch weiteres 
Handwerkszeug und Material aus dieser Kasse kaufen kann.
Es sind nach wie vor neue Helferinnen und Helfer willkom-
men, denn die Resonanz ist sehr groß. Jede helfende Hand 
wurde bisher gebraucht.
Da die Mehrzahl der angefragten Reparaturen ein elektroni-
sches Problem haben, suchen wir dringend noch weitere Hel-
ferinnen und Helfer in diesem Bereich. Gerne können Sie sich 
bei Fragen melden bei Anja Schaber unter Tel. 0741 9291-16 
oder per E-Mail an anja.schaber@zimmern-or.de oder einfach 
zum nächsten Termin vorbeikommen. Wir freuen uns auf Sie.
Das Reparaturcafé in Zimmern findet am Samstag, 14. Sep-
tember von 9 bis 12 Uhr statt (einmal im Monat – jeden 2. 
Samstag eines Monats).
Hinweis zu der Kooperation: Das Reparaturcafé in der Konrad-Witz-
Schule in Rottweil findet jeden letzten Samstag im Monat statt.
Nächster Termin: 
Samstag, 28. September/Konrad-Witz-Schule Rottweil
Nächster Termin Reparaturcafé in Zimmern: 
Samstag, 12. Oktober.
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Hiermit lade ich die Bevölkerung zu einer Sitzung des Gemein-
derates

am Dienstag, 17. September 2024, um 18:30 Uhr,
in den „Johannes-Saal“ in der Arche, Am Dorfplatz 5,  

in Zimmern o. R. ein.

Tagesordnung:
1. Verpflichtung des neu gewählten Gemeinderates Kurt 

Scherfer
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
3. Bauangelegenheiten
3.1. Beschlussfassung
3.1.1. Umbau und Erweiterung Wohnhaus, Neubau Carport Zim-

mern, Finkenweg 4,
Flst. 1332/11

3.2. Kenntnisnahme
3.2.1. Erweiterung Verkehrspolizeidirektion mit Hundezwinger 

und Carport
Zimmern, Steinhäuslebühl 18-22, Flst. 1983

3.3. Verschiedenes
4. Bebauungsplan „Kapfberg 1. Erweiterung“, Horgen Zu-

stimmung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über Aus-
gleichsmaßnahmen
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

5. Bebauungsplan „Industriegebiet II, 3. Änderung“: Be-
schluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§3 Abs. 1 BauGB) und Träger öffentlicher Belange (§4 Abs. 
1 BauGB)

6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnprojekt Hau-
sener Straße“, Zimmern
Zustimmung zum Durchführungsvertrag - Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss

7. Flächennutzungsplan 2012 36. Änderung „SO Solarpark 
Eichwäldle“, Gemarkung Zimmern- Offenlagebeschluss

8. Archeangelegenheiten
- Abrechnung des Wirtschaftsplanes 2023
- Wirtschaftsplan 2024

9. Abrechnung Gerätewagen Transport für die Feuerwehrab-
teilung Stetten

10. Beschaffung eines E-Autos für die Hausmeister
11. Waldorfkindergarten im Ortsteil Stetten

-Anpassung des Vertrages über den Betrieb und Förde-
rung vom 27.07.2022

12. Bekanntgaben und Verschiedenes
13. Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Carmen Merz, Bürgermeisterin

  
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung  

Baden-Württemberg, Büchsenstraße 54· 70174 Stuttgart

Az.:44-8468.03/Fl-4582/9

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Flurbereinigung Eschbronn, Landkreis Rottweil
Flurbereinigungsbeschluss
vom 12.08.2024
1.
Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Lan-



8   |    Amtsblatt Zimmern ob Rottweil· 13. September 2024 · Nr. 37

desamt für Geoinformation und Landentwicklung die
Flurbereinigung Eschbronn
nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

Sie wird vom Landratsamt Rottweil -untere Flurbereinigungsbe-
hörde – durchgeführt.
Das Flurbereinigungsgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck 
der Flurbereinigung möglichst vollkommen erreicht wird (§ 7 
FlurbG).
Bestimmend war hierbei insbesondere, dass der ländliche Grund-
besitz der Teilnehmer der Gemarkungen Locherhof und Mariazell 
der Flurbereinigungsgemeinde Eschbronn weitgehend erfasst 
wird und das Wege- und Gewässernetz zweckmäßig gestaltet 
werden kann.
Nicht einbezogen wurden die Gewanne, Innere Lochenäcker, 
Schwarzendachsbühl, Sternendachsbühl, Weiherwiesen, Hober-
ten, Holzwäldle, Auf der Höhe und Bühläcker, weil sich bei der 
Untersuchung dieser Gebiete gezeigt hat, dass es sich hier um 
Einzeleigentumsflächen, bedingte Hofflächen, zusammenhän-
genden Grundbesitz, Bauleitplanungsflächen, erwartete Bauleit-
planungsflächen oder um Flächen handelt, die bereits erschlos-
sen sind oder die Zufahrt mit Überfahrtsrechten im Grundbuch 
gesichert ist und daher keinen Vorteil durch die Flurneuordnung 
erfahren würden.
Die Flurstücke 119-123, 937 Mariazell (Gewann Bühläcker) wur-
den einbezogen, weil die rückwärtigen landwirtschaftlichen 
Flurstücke in diesem Bereich über den Weg Flst. 937 erschlossen 
sind. Bei den Flurstücken 119-123 kann eine Zusammenlegung 
erfolgen.
Der Bereich bei den Flurstücken 55, 68/1, 68/18 (Gewann Lochä-
cker / Teuffen) wurde einbezogen, um hier den vorhandenen ver-
triebenen Weg wieder neu zu ordnen und – falls erforderlich und 
prioritär – zu sanieren.
Die Waldflächen im Bereich der Flurstücke 981-989 Mariazell 
(Gewann Burschachen / Stellwäldle / Kohlgrube) wurden ein-
bezogen, da hier kein öffentlicher Weg oder keine rechtliche Si-
cherung im Grundbuch vorhanden ist, welche die Erschließung 
der Flurstücke sicherstellt. Die Einbeziehung dieser Flächen war 
erforderlich, um eine zweckmäßige Feld-Wald-Grenze sowie eine 
Verbesserung der Erschließung zu ermöglichen.
Es wird mit einer Fläche von rd.519 ha in dem aus der Gebietskar-
te vom 28.05.2024 näher ersichtlichen Umfang festgestellt.
Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses 
Beschlusses.

2.
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt:
• Als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 
Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.

• Als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken sowie die 
Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
der Grenze des Gebiets mitzuwirken haben.

Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teil-
nehmergemeinschaft führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Eschbronn“.

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren 
Sitz in 78664 Eschbronn.

3.
Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte bzw. einer 
Mehrfertigung der Gebietskarte liegt einen Monat – vom ers-
ten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet – in 
den Rathäusern der Gemeinden Eschbronn, Dunningen, Hardt, 
Königsfeld im Schwarzwald, Zimmern ob Rottweil und der Stadt 
Schramberg, während der ortsüblichen Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Be-
kanntgabe in der betreffenden Gemeinde ein.
Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebietskar-
te auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de) unter 

„Flurneuordnung“ / „Aktuelle Verfahren“ beim betreffenden Flur-
bereinigungsverfahren eingesehen werden.
Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erhoben 
werden, können auf der Internetseite des Landesamts für Geoin-
formation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/4582) sowie auf der Internetseite des Landratsamts Rottweil 
eingesehen werden.

4.
a)   Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-

lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. 
B. Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb 
von 3 Monaten beim Landratsamt Rottweil – untere Flurberei-
nigungsbehörde – anzumelden.

  Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemel-
det oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehör-
de die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf ge-
setzt worden ist.

b)   In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbe-
trieb gehören.

  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden.

  Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom-
men, Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, 
notfalls mit Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dienlich ist.

c)   Bäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde beseitigt werden. Fehlt die Zustim-
mung, muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen 
anordnen.

d)   Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen 
Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenom-
men werden. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die ab-
geholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß zu 
bepflanzen ist.

e)   Wer den, unter b) - d) genannten Bestimmungen zuwiderhan-
delt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße be-
legt werden.

f )   Neben den unter 4. a) bis 4. d) genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (Dauer-
grünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) un-
verändert weiter.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, einge-
legt werden.
gez.
Jürgen Eisenmann  DS
Abteilungsdirektor

ABC-Schützen 
unterwegs
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Zimmern

Jugend- und Familienzentrum

FAZZ – wir sind da

FAZZ – Eltern-Kind-Café
immer dienstags, 
09.30 bis 11.30 Uhr
Eltern können hier mit ihren Kindern außerhalb der eigenen vier 
Wände andere Eltern-Kind-Paare treffen, um gemeinsam in offe-
ner und geschützter Atmosphäre Zeit zu verbringen. Sie können 
mal in Ruhe einen Tee oder Kaffee trinken und sich mit anderen 
Eltern austauschen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Wün-
sche, Ideen und Erfahrungen einzubringen. Das Jugend- und Fa-
milienzentrum steht für Probleme und Fragen gerne zur Verfü-
gung. Für die Kleinen ist eine Spielecke aufgebaut.
Unterstützt durch das  
Landesprogramm:

Babys in Bewegung – mit allen Sinnen
„Babys in Bewegung“ ist ein 
Programm für Babys im Alter 
von drei bis zwölf Monaten. 
Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird sowohl die psy-
chosoziale als auch die geistige Entwicklung des Babys gefördert. 
In der Stunde werden die Babys zur Bewegung angeregt und ihre 
Motorik gefördert, es werden alle Sinne angesprochen. Entspan-
nungseinheiten bringen das Baby wieder zur Ruhe.
Bitte jeweils noch eine Viertelstunde vor und nach der Kursstun-
de einrechnen, um in aller Ruhe anzukommen bzw. die Kursstun-
de ausklingen lassen zu können und die Babys ausziehen bzw. 
anziehen zu können.
Kurs 79: Babys im Alter zwischen 4 und 6 Monaten für Babys mit 
den Geburtsmonaten ca. Apr./Mai 2024 (Modul 1): Kursstart: 
11.09.2024 (10 Termine), mittwochs 14.30-15.30 Uhr – noch freie 
Plätze (Keine Kurstermine: 25.09.2024 / 30.10.2024 / 06.11.2024 / 
27.11.2024)
Kurs 80: Babys im Alter zwischen 4 und 6 Monaten für Babys mit 
den Geburtsmonaten ca. Juni/Juli 2024 (Modul 1): Kursstart: 
06.11.2024 (10 Termine), mittwochs 9.15-10.15 Uhr – noch freie 
Plätze (Keine Kurstermine: 25.12.2024 /01.01.2025)
Kurs 81: Babys im Alter zwischen 10 und 12 Monaten für Babys 
mit den Geburtsmonaten ca. Okt./Nov. 2023 (Modul 3): Kurs-
start: 26.09.2024 (10 Termine), donnerstags 9.15 bis 10.15 Uhr – 
noch freie Plätze (Kein Kurstermin: 03.10.2024)
Für alle Baby-Kurse: Ort: FAZZ, Am Dorfplatz 6, Zimmern, Kos-
ten: 95 €, Anmeldung s. u.
Jugend- und Familienzentrum, Rebecca Jauch, Rathausstraße 2, 
78658 Zimmern o. R., 0741 929133, rebecca.jauch@zimmern-or.de

Horgen

Kurzbericht aus der Ortschaftsratssitzung  
vom 09.09.2024

1. Verpflichtung der Ortsvorsteherin und ihrer Stellvertreter
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2024 die Orts-
vorsteherin und ihre beiden Stellvertreter entsprechend dem 
Vorschlag des Ortschaftsrates einstimmig gewählt. Verbunden 
mit Dankesworten und guten Wünschen von Bürgermeisterin 
Carmen Merz wurde Ortsvorsteherin Frauke Ohnmacht und ihre 
Stellvertreter in ihr Amt verpflichtet.

2.  Antrag von Ortschaftsrat Matthias Sigrist auf Ausscheiden 
aus dem Ortschaftsrat

Gemäß § 31 (1) GemO in Verbindung mit § 16 (1) GemO kann ein 

Mitglied sein Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat aus wichtigen 
Gründen verlangen. Ein wichtiger Grund liegt unter anderem vor, 
wenn der Bürger zehn Jahre lang dem Ortschaftsrat angehört 
hat. Dem Antrag von Ortschaftsrat Matthias Sigrist auf Ausschei-
den aus dem Ortschaftsrat wurde einstimmig stattgegeben.
Der Ortschaftsrat bedankte sich an dieser Stelle bei Matthias 
Sigrist, der beruflich bedingt nicht an der Sitzung teilnehmen 
konnte, für sein Engagement und seinen Einsatz während der 
15 Jahre Ortschaftsrats- und 10 Jahre Ortvorstehertätigkeit. Es 
wurde bedauert, dass Matthias Sigrist den Ortschaftsrat verlässt. 
Seinem Wunsch entsprechend, gab es keine offizielle Verabschie-
dung im Ortschaftsrat.

3.  Nachrücken von Herrn Karl Heinz Faißt in den Ortschafts-
rat

-  Feststellung von Hinderungsgründen für den Eintritt in den Ort-
schaftsrat nach § 29 GemO

Es lagen keine Hinderungsgründe vor. Die Ortsvorsteherin ver-
pflichtet Herrn Karl Heinz Faißt in den Ortschaftsrat.

4. Bebauungsplan „Kapfberg 1. Erweiterung“, Horgen
Zustimmung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über Aus-
gleichsmaßnahmen
Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Frau Agner vom Planungsbüro stellte die Maßnahme vor.
Räumlicher Geltungsbereich
Das Bebauungsplangebiet „Kapfberg 1. Erweiterung“ liegt in-
nerhalb der bebauten Ortslage und wird im Norden und Osten 
begrenzt durch Flur und Wald; im Süden und Westen schließt 
sich eine Wohnbebauung an. Der Geltungsbereich umfasst das 
Flurstück Nr. 224/10 sowie eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 224/3 
(Verlängerung der Straße Sonnenberg), mit einer Gesamtfläche 
des Geltungsbereichs von ca. 973 m², wovon ca. 44 m² auf die öf-
fentliche Grünfläche und ca. 147 m² auf die Verkehrsfläche entfal-
len. Insgesamt kann ein Bauplatz ausgewiesen werden. Das Plan-
gebiet ist im Flächennutzungsplan entsprechend der Darstellung 
im Bebauungsplanentwurf als Wohngebietsfläche ausgewiesen. 
Insofern wird der Bebauungsplan aus dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil her-
aus entwickelt.
Anlass, Ziel und Zweck der Planungen
Da ein Bebauungsplan nicht vorliegt, wird zur Sicherung des 
kurzfristigen Bauflächenbedarfs das Bebauungsplanverfahren 
durchgeführt. Durch die zu treffenden planungsrechtlichen Fest-
setzungen und Örtlichen Bauvorschriften soll eine angemessene 
und nachfragegerechte Bebauungsstruktur vorgegeben werden. 
Die vorhandene Erschließungsstraße kann für die Erschließung 
des Baugebiets herangezogen werden, sodass lediglich eine klei-
ne Verlängerung realisiert werden muss.
Ergebnis der durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange
Die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 29.01.2024 
bis zum 05.03.2024 durchgeführt. Die TÖB-Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 29.01.2024 bis zum 
05.03.2024. Durch die eingegangenen Anregungen und Beden-
ken mussten im Bebauungsplanentwurf lediglich kleine Ergän-
zungen und Anpassungen erfolgen, sodass der Bebauungsplan 
sowie die Örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen wer-
den können.
Die Änderungen waren im Wesentlichen:
Textliche Festsetzungen:
• Rechtsgrundlagen wurden aktualisiert
•  Ziffer 2.7 - Umwelt- und Artenschutzbelange wurden aufge-

nommen
•  Ziffer 2.7 - Eingriffs-/Ausgleichsbilanz mit Berücksichtigung der 

Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Gebiets: Der öko-
logische Ausgleich erfolgt unter Einbeziehung der Ökokonto-
maßnahme gemäß Kapitel 10.3 des Umweltberichts (Büro Fritz 
& Grossmann, 09.08.2024, Anlage zur Begründung)

•  Ziffer 2.7 - Vermeidungsmaßnahme M2 wurden aufgenommen: 
Aufwertung der Böschung hinsichtlich der artspezifischen Habi-
tatansprüche des Esparsetten- und Argus-Bläulings.
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Begründungen:
•  Ergänzung Ziffer 1: Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 

Nr. 224/10 sowie eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 224/3 (Verlän-
gerung der Straße Sonnenberg).

•  Ziffer 4.2 - Vermeidungsmaßnahme M2 wurde aufgenommen: 
Aufwertung der Böschung hinsichtlich der artspezifischen Habi-
tatansprüche des Esparsetten- und Argus-Bläulings

•  Ergänzung Ziffer 4.2: Durch den vorliegenden Bebauungsplan 
wird ein Anteil von ca. 382 m² einer größeren FFH-Mähwiese 
überplant. Gemäß § 30 BNatSchG sind FFH-Mähwiesen ge-
schützt und müssen im Falle einer Umwandlung ausgeglichen 
werden. Der Ausgleich wird außerhalb des Geltungsbereichs 
im Rahmen der externen Kompensationsmaßnahme K1 (siehe 
Umweltbericht) stattfinden. Es wird ein Antrag auf Ausnahme-
genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt.

Der Ortschaftsrat erteilte einstimmig den Empfehlungsbeschluss 
an den Gemeinderat.
1.   Das Gremium stimmt dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über 

die Ausgleichsmaßnahmen zu. Dieser Vertrag wird von der 
Vorsitzenden vor dem Satzungsbeschluss gegengezeichnet.

2.   Über die eingegangenen Stellungnahmen wird im Zuge der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung entsprechend der 
Anlage 3 entschieden.

3.   Der Bebauungsplan mit Begründung und Anlagen (Umwelt-
bericht Fassung 09.08.2024, spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung Fassung 11.06.2024) sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften (Fassung 13.08.2024) werden vom Gremium gebil-
ligt.

4.   Der Bebauungsplan „Kapfberg 1. Erweiterung“ und die Örtli-
chen Bauvorschriften in der Fassung vom 13.08.2024 werden 
jeweils als Satzung beschlossen.

5. Haushalt und längerfristige Planungen für Horgen
OV Ohnmacht stellte die bereits umgesetzten Maßnahmen für 
den Ortsteil Horgen aus dem aktuellen Haushaltsplan vor.
Im Anschluss wurden die Vorschläge für den Haushaltsplan 2025 
vorgestellt, ergänzt und beraten.

6. Bekanntgaben und Verschiedenes
Termine
- 12.09.   Bundesweiter Warntag
- 21.09.  Oktoberfest des SVH
- 21.09.   Pflegeeinsatz Gallisried
- 28./29.09. Sichelhenke, Katzenmusik
- 07.12.  Weihnachtskonzert Musikverein
Ortsbegehung
Es gibt jeweils im Frühjahr und im Herbst eine Ortsbegehung.
Vermietung altes Schulhaus
Es gab Bürgeranfragen über Anmietungsmöglichkeiten im alten 
Schulhaus. Das Gremium zeigte sich offen, Modalitäten müssen 
aber noch erarbeitet werden.
Informelles Treffen am Dienstag, 03.09.2024
Bei dem Treffen im Rathaus am Dienstag, den 03.09.2024 handel-
te es sich um ein informelles Treffen. Es war keine Sitzung des Ort-
schaftsrates und es war keine heimliche Zusammenkunft.
Brunnen Zimmerner Straße
Der sanierungsbedürftige Brunnen stand nicht auf gemeindeei-
genem Grundstück. Er wurde abgebaut.
Wildensteiner Straße
Die Verkehrsrechtliche Anordnung wurde bis zum 30.09.2024 
neu erteilt.

7. Anfragen
Es gab eine Anfrage zu einer Instandsetzungsmaßnahme.
Ortsvorsteherin Frauke Ohnmacht Schriftführerin Anja Gehring

Verabschiedung Ortvorsteher a. D. Matthias Sigrist
In einer kleinen Feierstunde wurde der bisherige Ortsvorsteher 
Matthias Sigrist verabschiedet. Auf seinen Wunsch fand die Ver-
abschiedung im kleinen Rahmen mit ehemaligen Ortsvorsteher-
kollegen und Verwaltung statt.
Bei der Kommunalwahl 2009 wurde Matthias Sigrist in den Ort-
schaftsrat Horgen gewählt und übernahm direkt Verantwortung 
als stellvertretender Ortsvorsteher. Bei der darauffolgenden Kom-

munalwahl 2014 wurde er zum Ortsvorsteher des Ortsteils Hor-
gen gewählt. In den 15 Jahren im Ortschaftsrat sowie 10 Jahren 
im Gemeinderat repräsentierte und vertrat er den Ortsteil Horgen 
stets mit großem Engagement, Tatkraft und Herzblut. Eine Viel-
zahl von Projekten, wie zum Beispiel die Sanierung der Turn- und 
Festhalle mit Decke, Heizungsanlage, Deckenstrahlbeheizung 
und Tonanlage, die Sanierung des alten Schulhauses, die Erweite-
rung des Sportplatzes Kapf, die Erschließung des Wohngebietes 
Kapfberg, fallen in die Ära des Ortsvorstehers Sigrist.
Auch die besonderen Herausforderungen in schwierigen Zeiten 
wie der Corona-Krise unterstützte er mit seiner Tatkraft, indem er 
im Krisenstab mitwirkte und im Kommunalen Testzentrum dem 
Test-Team angehörte. Als Mitglied und Ausbilder beim DRK sowie 
Mitglied der Rettungshundestaffel war seine Mithilfe besonders 
geschätzt, da er über die fachliche Expertise verfügte und als 
Team-Player immer bereit zum Helfen war.
Bürgermeisterin Carmen Merz hob in ihren Dankesworten die 
stets sehr gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit hervor, in der er sich ganz besonders für seinen Ortsteil 
Horgen einsetzte, aber auch die Gesamtgemeinde Zimmern o. R. 
immer im Auge behielt.
Sie dankte Matthias Sigrist auch im Namen des Gemeinderats so-
wie des Ortschaftsrates, der am Tag davor getagt und ebenfalls 
den ehemaligen Ortsvorsteher mit lobenden und dankenden 
Worten verabschiedet hatte.

 
 Foto: Schaber

Flözlingen

Einladung zur Sitzung  
des Ortschaftsrates Flözlingen
Hiermit lade ich die Bevölkerung zu einer Sitzung des Ort-
schaftsrates Flözlingen

am Montag, 16. September 2024 um 19:30 Uhr
in den Sitzungssaal des Rathauses Flözlingen, Bergstraße 5, 

78658 Zimmern o.R. ein.
Tagesordnung:
1.  Verpflichtung des Ortsvorstehers und seiner Stellvertreter
2.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
3.  Bekanntgaben aus dem Gemeinderat
4.  Bauangelegenheiten
 4.1. Bekanntgaben und Verschiedenes
5.   Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach § 25 

LWaldG für das Grundstück Flst. 2767, Gewann Hochwald auf 
Gemarkung Flözlingen
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6.  Haushaltsplan 2025
7. Bekanntgaben und Verschiedenes
8.  Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Bausch, Ortsvorsteher

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinden
Seelsorgeeinheit 
Zimmern o.R.
Stetten/Flözlingen, 
Horgen

Regelöffnungszeiten der Pfarrbüros
in Zimmern: Di. - Do. von 14.30 bis 18 Uhr

Tel.: 0741 31568
E-Mail: Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de
Homepage: http://se-zimmern.drs.de/

in Horgen: Di. und Do. von 9 bis 10.30 Uhr
Tel.: 0741 32207
E-Mail: StMartinus.Horgen@drs.de

Zweite Lesung – 24. Sonntag im Jahreskreis
Der Jakobusbrief beruft sich auf die Autorität des Jakobus, des 
Bruders Jesu. Es geht ihm um einen tatkräftigen Glauben, der es 
nicht beim Wort und Bekenntnis belässt, sondern sich in Taten 
bewahrheitet. Menschen, die tun, was sie sagen, werden als be-
sonders authentisch und überzeugend erlebt.
Jakobusbrief 2, 14-18
Meine Schwestern und Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er 
habe Glauben,
aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?
Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und 
ohne das tägliche Brot
und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und 
sättigt euch!,
ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was 
nützt das?
So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke 
vorzuweisen hat.
Aber es könnte einer sagen: Du hast Glauben und ich kann Werke 
vorweisen;
zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus 
meinen Werken den Glauben.

Samstag, 14. September Vorabend
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Stetten:   ab 10.00 Uhr  4. Bouledorfmeisterschaft
    18.30 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
Sonntag, 15. September 24. Sonntag im Jahreskreis
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Zimmern:  9.00 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
Horgen:   10.15 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
Stetten:   ab 13.30 Uhr  4. Bouledorfmeisterschaft
Montag, 16. September
Zimmern:  18.30 Uhr   Bibel teilen
        in der Taufkapelle
Dienstag, 17. September
Zimmern:  17.55 Uhr   Rosenkranz
    18.30 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
Stetten:   20.00 Uhr   Bibel teilen / Haus St. Maria
Mittwoch, 18. September
Stetten:   9.00 Uhr   Rosenkranz
    9.30 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
    18.00 Uhr   Boulespiel / Bouleplatz
Donnerstag, 19. September
Horgen:   9.00 Uhr   Rosenkranz
    9.30 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)

Samstag, 21. September Vorabend
Zimmern:  18.30 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
    14.00 Uhr    Trauung Susanne Donderer und 

Mario Diemer
        (Diakon Frech)
Horgen   14.00 Uhr    Trauung Stefanie Welte und Tobias 

Dilger
        (Diakon Burkard)
Sonntag, 22. September 25. Sonntag im Jahreskreis
Zimmern:  10.15 Uhr   Kinderkirche
Horgen:   9.00 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
Stetten:   10.15 Uhr   Eucharistiefeier (Pfr. George)
    19.00 Uhr    HolyHour / Eucharistische Anbe-

tung

Liturgietexte
Erste Lesung   Buch Jesaja 50,5-9
Zweite Lesung  Jakobusbrief 2,14-18
Evangelium   Markus 8,27-35

Ministrantendienst
Zimmern
So., 15.09.   Hannes Moosmann – Paul Moosmann
    Sarah Rochel – Maja Plavotic
    Eliah Haas – Jonas Teufel
Di., 17.09.   Amelie Teufel – Johanna Heggenberger
Stetten
Sa., 14.09.   Jonathan Haas – Sarah Jaklin
    Elisa Deidda – Christine Rall

Lektoren- und Kommunionhelferdienst Stetten
Sa., 14.09.   Simone Jauch

Für die Seelsorgeeinheit
Die Tafelladenkisten stehen am 
Wochenende vom 13. – 16. Sep-
tember in den Kirchen.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende. 
Herzlichen Dank.

Betriebsausflug der Kita-Mitarbeiter
In der ersten Septemberwoche versammelten sich die Mitarbei-
ter der katholischen Kindertagesstätten zum Betriebsausflug. Der 
erste gemeinsame Ausflug aller drei Einrichtungen hatte als Ziel 
das Bibelmuseum in Meersburg. Nach einer kurzweiligen Bus-
fahrt wurde die Gruppe von erfahrenen Pädagogen durch das 
Bibelmuseum geführt. Mit vielen Eindrücken und neuen Erkennt-
nissen konnten die Teilnehmer im Anschluss, auf eigene Faust, 
Meersburg erkunden, bevor es mit dem Schiff nach Konstanz 
ging. In Konstanz angekommen strebte die Gruppe die Spitalkel-
lerei an. Bei einer Führung durch die Kellerei und einer anschlie-
ßenden Weinprobe wurde den Teilnehmern die Besonderheit der 
Konstanzer Weine nähergebracht.
Glückselig, zufrieden und mit vielen Eindrücken reiste die Gruppe 
abends zurück nach Zimmern.
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Spiritualität im Dekanat Rottweil - Quellenabend in Stetten
Wo ist die Quelle meines Glaubens?
Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen, der Urlaub 
ist bei dem einen oder anderen schon wieder ein paar Tage her 
und so langsam müssen wir nach warmen erholsamen Sommer-
tagen alle wieder in den Alltag starten.
Damit der langsame und stressfreie Einstieg auch so richtig 
gelingt, möchte ich Euch auf einen spirituellen Abend (Quel-
lenabend) in Stetten am Mittwoch, 18.09.2024 aufmerksam 
machen.
Rückblickend auf die Klausurtagung des KGRs im Frühjahr, bei 
der wir als Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit viele tolle 
und neue Ideen gesammelt haben, um unsere Kräfte in verschie-
denen Bereichen zu bündeln, war und ist es mir ein persönliches 
Anliegen, unsere spirituellen Gemeinsamkeiten zu entdecken 
und daraus Kraft für unseren Glauben und den unserer Gemein-
de zu schöpfen.
Dazu habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar von Frau Vero-
nika Besenfelder, welche die Profilstelle „Spiritualität im Deka-
nat Rottweil“ innehat.
Wir wollen gemeinsam in den Blick nehmen, wie wir uns in unse-
rem Glauben am besten angesprochen fühlen.
Durch Worte aus der Bibel, durch kreatives Gestalten, durch Mu-
sik oder gelingt es uns besser, unseren Glauben in der Stille zu 
entfalten?
Genau das möchten wir herausfinden und deshalb eine ganz 
herzliche Einladung an Euch alle zum gemeinsamen Quel-
lenabend.
Wo ist die Quelle meines Glaubens?
Wann?  Mittwoch, 18.09.2024 um 19.30 Uhr
Wo?   Haus St. Maria in Stetten
Wer ist eingeladen?
Alle Interessierten aus der Seelsorgeeinheit Zimmern mit den 
Teilorten Stetten, Flözlingen und Horgen.
Um besser planen zu können, bin ich für eine kurze Rückmeldung 
von allen, die dabei sein möchten, sehr dankbar. Gerne per E-Mail 
an judith-aulich@web.de oder ganz easy per WhatsApp auf die 
Nummer 015561 568985.
Eine fehlende Anmeldung soll Kurzentschlossene jedoch nicht 
davon abhalten, trotzdem noch mit dabei zu sein.
Judith Aulich, KGR Stetten

Zimmern

Stetten / Flözlingen

Filmnacht 2024 – Rückblick
Vergangenen Freitag konnten wir bei wunderbar mildem Wetter 
unsere fast schon traditionelle Filmnacht in der letzten Sommer-
ferienwoche durchführen.
Viele Kinder und Jugendliche haben den Weg zum Schulhof der 
Grundschule Stetten gefunden, wo wir um 18 Uhr mit einem ge-
mütlichen Spieleabend mit Federball, Dosenwerfen und Seifen-
blasen starteten, um dann ab 20 Uhr in die Filmnacht einzustei-
gen.
Auch einige Eltern mit ihren jüngeren Kindern haben es sich nicht 
nehmen lassen, Teil unserer Filmnacht im Freien zu sein.
Wir machten es uns auf dem überdachten Teil des Schulhofes 
mit unseren mitgebrachten Sitzmöglichkeiten gemütlich und 
genossen einen grandiosen Filmabend mit den beiden Filmen 
„Alles steht Kopf“ und „Der große Traum – wie der Fußball nach 
Deutschland kam“.
Eine durch und durch gelungene Aktion, welche wir im nächsten 
Jahr sicherlich wieder anbieten werden.
Familien- und Jugendausschuss Stetten

 

 
Sozialgemeinschaft Nachbarschaftshilfe Stetten lädt zur 
4. Boule-Dorfmeisterschaft in Stetten ein.
Die Spiele beginnen am Samstag, 14.09. ab 10 Uhr für Gruppe 1.
Gruppe 2 beginnt um 13.30 Uhr.
Alle Mannschaften sollten sich bereithalten.
Folgende Mannschaften haben sich zur Meisterschaft angemeldet:
Gruppe 1 auf Platz 1
1.  Männerfit
2.  Neue Stettener
3.  Fitnessgruppe Frauen
4.  Zierenberg
5. Ortschaftsrat
6.  Halde
Gruppe 2 auf Platz 2
1.  Stumpen
2. Milchhäusle Genossenschaft
3.  Sozialgemeinschaft-Frauen
4.  Kuchegass
5.  Feuerwehr
Im Achtelfinale werden in Gruppe 1 = 15 Spiele ausgetragen, in 
Gruppe 2 = 10 Spiele. In Gruppe 1 scheiden zwei Mannschaften, 
in Gruppe 2 scheidet eine Mannschaft aus.
Spieldauer 30 Minuten. Spielbeginn für Gruppe 1 am 14.09. ab 
10 Uhr.
Spielbeginn für Gruppe 2 ab 13.30 Uhr.
Qualifiziert für das Viertel-Finale sind die 4 besten Mannschaften 
je Gruppe. Die Viertel- und Halbfinale finden am Sonntag, 15.09. 
ab 13.30 Uhr statt.
Die Sozialgemeinschaft Nachbarschaftshilfe freut sich auf die 
teilnehmenden Mannschaften und zahlreiche Besucher. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt.
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Horgen

Veranstaltungskalender Herbst/Winter 2024-25
Offene Erwachsenenbildung, Katholische Kirchengemeinde 
St. Martin, 78658 Zimmern-Horgen
Mittwoch, 9. Oktober
9 Uhr – Pfarrhaus Horgen
Frauenfrühstück
An diesem Mittwochmorgen besucht uns Frau Alicja Garcia, 
Bildungsreferentin bei der Katholischen Erwachsenenbildung 
Rottweil und berichtet anhand von Bildern Interessantes und 
Wissenswertes über Frauenvorbilder in der Bibel. Für ein leckeres 
Frühstück ist wie immer gesorgt.
Unkostenbeitrag: € 10
Anmeldung bis 3. Oktober über AB Tel. 34 85 942
Montag, 28. Oktober
14 bis 16 Uhr – Pfarrhaus Horgen
Handarbeitstreff
Ob stricken, häkeln, sticken: jeder kann Handarbeiten mitbringen 
und erhält Anregung und Unterstützung von unserer erfahrenen 
Leiterin Zori Hahn.
Keine Anmeldung erforderlich.
Weitere Termine: 25. November, 27. Januar,
24. Februar, 31. März 2025
Freitag, 8. November
19 Uhr – Pfarrhaus Horgen
Literaturtreff
Die EBH und das Forum Niedereschach laden ein. Wir besprechen 
den Roman „Drei Tage und ein Jahr“ von Pierre Lemaitre. – In 
Frankreich verschwindet ein Sechsjähriger. Nachbarn und Freun-
de durchkämmen den nahen Wald nach dem vermissten Rémi. 
Doch am dritten Tag fegt ein Jahrhundertsturm über das kleine 
Dorf hinweg und zwingt alle zurück in ihre Häuser … Herzlich 
eingeladen sind alle, die das Buch gelesen haben oder noch le-
sen werden.
Unkostenbetrag: € 5
Keine Anmeldung erforderlich.
Sonntag, 1. Dezember
15 Uhr – Pfarrhaus Horgen
Familiennachmittag in der Weihnachtsbäckerei
Zur Einstimmung in den Advent backen alle gemeinsam. Wir 
machen Ausstecherle (Teig ist vorbereitet). Danach genießen wir 
Selbstgebackenes bei Tee, Kaffee, Kaba oder Punsch/Glühwein 
und gemütlichem Beisammensein. Den Nachmittag lassen wir 
mit Weihnachtsliedern und einer kleinen Andacht ausklingen. 
Bitte Schürze, Wellholz und Backpinsel mitbringen.
Unkostenbeitrag: € 10
Max.18 Personen
Anmeldung bei birgit@bbsibold.de
Sonntag, 15. Dezember
17 Uhr – Kirche St. Martin Horgen
Konzert mit Dos Mundos
Samstag, 18. Januar 2025
9 Uhr – Pfarrhaus Horgen
Frauenfrühstück
An diesem Samstagmorgen zählt das gesellige Beisammensein 
bei einem leckeren Frühstück. Kinder sind willkommen, wir bie-
ten eine Spiel- und Bastelecke für die Kleinen (ohne Betreuung).
Unkostenbeitrag: € 10 bzw. € 15 für Familien Anmeldung bis 15. 
Januar über AB Tel. 34 85 942
Das Team der offenen Erwachsenenbildung Horgen freut herzlich 
ein. Wir freuen uns über rege Teilnahme an den Veranstaltungen.

Evang. Pfarramt
Flözlingen-Zimmern o.R.

Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Flözlingen-Zimmern-Horgen-Stetten-Lackendorf
Pfarrbüro: Jessica Rigliaco, Tel. 074 03/910 44
Glaffenäcker 17, 78658 Zimmern-Flözlingen
geöffnet: Mo. u. Mi.: 9.00 – 11.00 Uhr
E-Mail: Pfarramt.Floezlingen@elkw.de
Homepage: http://www.gemeinde.floezlingen-zimmern.elk-wue.de

Samstag, 14. September 2024
9.00 Uhr      Herzliche Einladung zum Ökumenischen Gottes-

dienst zur Einschulung im Münster Hl. Kreuz in 
Rottweil.

Sonntag, 15. September 2024
11.00 Uhr     Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Kir-

che in Flözlingen. (Pfrin. Forberg)
     Achtung, neuer Abholtermin für die Gemeinde-

fenster ist Montag, 16. September 2024 um 19.00 
Uhr in der Arche in Zimmern.

Mittwoch, 18. September 2024
19.00 Uhr    Herzliche Einladung zur KGR- Sitzung in der Arche 

in Zimmern.
Tagesordnung der gemeinsamen öffentlichen Sitzung mit dem 
KGR Rottweil.
1.  Begrüßung und Impuls (Pfarrer Köhrer )
2.   Fusion der Kirchengemeinden Rottweil und Flözlingen-Zim-

mern zum 01.01.2025
Tagesordnung der Öffentlichen Sitzung KGR Flözlingen-Zimmern
1.  Protokoll vom 23.07.2024
2.  Opfer- und Kollektenplan 2025
3.  Jahresabschluss 2023
4.   Beauftragung Gehwegsanierung am Flözlinger Gemeinde-

haus
5.  Sonstiges
Im Anschluss daran findet eine Nichtöffentliche Sitzung statt.

Samstag, 21. September 2024
13.30 Uhr     Es findet die Trauung von Adina Lucia Schweikert 

geb. Simonovic und Christian Schweikert aus Stutt-
gart in der Kirche in Flözlingen statt. Zur Hochzeit 
wünschen wir alles Gute und Gottes Segen. (Pfar-
rer Wiedenmann)

Sonntag, 22. September 2024
11.00 Uhr   Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Ar-

che in Zimmern. (Pfarrerin Rettenmaier)

Vereinsmitteilungen

Jahrgänge Zimmern

Jahrgang 1957
Jahrgangsstammtisch
Liebe(r) Jahrgänger(in),
wie anlässlich unserer Jahrgangswanderung im Mai dieses Jahres 
beschlossen, werden wir am Dienstag, 24. September unseren 
nächsten Stammtisch abhalten. Wir treffen uns daher um 18 Uhr 
bei Anita im Amboss. Der/die Partner(in) ist ebenfalls sehr herz-
lich eingeladen. Über eine zahlreiche Beteiligung würden wir uns 
sehr freuen.
Die Einberufer

Kolpingsfamilie
Zimmern o.R.
Kinder zeigten viel Ausdauer und Kreativität  
in der Steinwerkstatt
Im Rahmen des Kinderferienprogramms bot die Kolpingsfamilie 
am letzten Freitag vor Schulbeginn erneut die Steinwerkstatt an. 

Regional denken - Regional handeln
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Ytongsteine werden dabei mit viel Mühe und Schweiß bearbeitet.
Mit sägen, raspeln, bohren und schmirgeln gehen die Kinder dar-
an, ihre Vorstellungen in Stein zu hauen. In diesem Jahr waren die 
Initialen der Kinder besonders gefragt.

 
 Foto: W. Mager
Die Kolpingfreunde stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Mit ver-
einten Kräften entstehen immer wieder erstaunliche Werke. Da es 
eine recht staubige Angelegenheit ist, stehen Getränke zur Verfü-
gung und mit Brezeln können sich die kleinen Künstler stärken.

Bei der Herbstwanderung sind noch Plätze frei
Herbstwanderung Samstag, 14. September,
Abfahrt ist um 10 Uhr in Zimmern an der Bushaltestelle am 
Dorfplatz.
Es werden zwei Wandertouren angeboten, eine kleine und eher 
bequeme Tour mit ca. 6 km und die große Tour mit ca. 10 km für 
trittsichere und stärkere Wanderer. Ein Vesper für die Mittagszeit 
sowie Getränke sind erforderlich. Abschluss in der Gaststätte 
„Zum süßen Grund“ gegen 17 Uhr.
Für Auskünfte stehen die Wanderführer Manfred Kammerer 
(0741/32856), Ralph Trefz (0741/20968005) und Karlheinz Kopp 
(0741/43371) zur Verfügung.
Gäste, die Freude am Wandern haben, sind herzlich willkommen.
– Es sind noch Plätze frei, Kurzentschlossene können die 
Fahrkosten von 28 € auch im Bus bezahlen! –

Sportverein Zimmern 1905 e.V.

Rückblick 11-Meter-Dorfmeisterschaft  
und Konzert der „Forever-Young-Band“
Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Teilnehmern und 
Besuchern unserer 11-Meter-Dorfmeisterschaft 2024, welche 
auch dank des tollen Spätsommerabends zu einem tollen Ereig-
nis wurde. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Turniers:
Frauen:  FC Schneckentrupp
Männer:  Fürstenclub
(Herzlichen Glückwunsch natürlich auch den jungen Nachwuchs-
kickern des SVZ: „SVZ-Fußball-Freunde“ zum tollen 2. Platz )

 
Forever-Young-Band vor dem SVZ-Sportheim Foto: SVZ

Ebenso bedanken wir uns ganz herzlich bei Erwin „Figa“ Beck, Ar-
min „AZ“ Zirn und Edgar „Blacky“ Schwarz von der Forever-Young-
Band für das tolle über 3-stündige Konzert am letzten Samstag, 
dem letzten Sommerabend des Jahres 24. Es war für alle Teilneh-
mer ein toller Abend.
Danke auch an alle Helfer vom SVZ-Förderverein und vom SVZ-
Sportheimteam. Euer SVZ

Abteilung Fußball
Einladung aufs Sportgelände zum Inklusion-Fußballturnier 
am Samstag, 14.09. ab 10 Uhr
Was:   Erstmaliges Inklusions-Fußballturnier der Inklusionsliga 

Nordschwarzwald beim SV Zimmern
Wann:  Samstag, 14.09. von 10 - 15 Uhr
Wer:   SV Zimmern I+II, Caritas Pforzheim, CFR Pforzheim I+II, 

Atrio Leonberg, LH Freudenstadt, SWW Dornstetten, LH 
Nagold

Wo:  Sportgelände an der Flözlinger Strasse beim SVZ
Wir und vor allem unsere „SVZ-Inklusionskicker“ freuen sich 
über zahlreichen Besuch aus der Zimmerner Bevölkerung 
und sind schon sehr aufgeregt über das Großereignis. Bei 
positiven Ergebnissen ist sogar die Meisterschaft einer SVZ-
Mannschaft möglich..
Für das leibliche Wohl ist mit dem Grillhüttle & einem großen Kaf-
fee- & Kuchenbuffet bestens gesorgt.

 
SVZ-Inklusionsmannschaft Foto: SVZ

Aktive

Fußball pur am Wochenende
Samstag, 14. September, 15:30 Uhr: 
Landesliga-Lokalderby: VfB Bösingen I - SV Zimmern I
Morgen kommt es zum ewig jungen Derby in Bösingen. Der Gast-
geber ist noch nicht richtig im Tritt, aber angeschlagene Gegner 
sind stets gefährlich. Unsere Mannschaft steht nach dem tollen 
Sieg über Nehren an der Tabellenspitze, jetzt folgen in den kom-
menden Wochen lauter spannende Lokalkämpfe. Bösingen kann 
sich mit einem Sieg wieder Selbstvertrauen holen, aber der SVZ 
möchte natürlich dort auch bestehen. Eine heißes und spannen-
des Derby mit engem Ausgang ist morgen zu erwarten.
Sonntag, 15. September: 13 Uhr, Kreisliga B1: 
SGM Zimmern III/Horgen II - SV 98 Rottweil, 
Spielort: Zimmern Kunstrasen
Die Dritte erwartet am Sonntag im „kleinen“ Derby die wieder-
gegründete Rottweiler Mannschaft. Nach 3 Unentschieden strebt 
sie jetzt einen Heimsieg an, der auch ganz wichtig wäre. Hoffent-
lich gelingt es!
15 Uhr: Kreisliga A1: 
SC Lindenhof I - SGM Zimmern II/Horgen I
Unsere SGM muss am Sonntag auf dem Lindenhof antreten. Auf 
dem Papier eine lösbare Aufgabe, aber Vorsicht ist geboten, der 
Gastgeber ist jetzt wesentlich stärker als vor einigen Wochen im 
Pokalspiel und wird unserer Mannschaft alles abfordern.
Großes Programm im Jugendfußball:
Freitag, 13. September:
18:30 Uhr:   SGM Zimmern/Horgen I E - 
    SGM Meßstetten/Tieringen I, (Kreisstaffel), 
    Spielort: auf dem Kapf Horgen
17:30 Uhr:   SV Seitingen-Oberflacht II E - 
    SGM Zimmern/Horgen III E (Kreisstaffel)
18:30 Uhr:   SV Seitingen-Oberflacht I - 
    SGM Zimmern/Horgen II E (Kreisstaffel)
Samstag, 14. September:
10:30 Uhr:   TSG Balingen II C U14 - SV Zimmern I C U15 
    (Landesstaffel)
13 Uhr:    SGM Zimmern/Horgen II D - SGM Dunningen II D 

(Kreisstaffel)
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14:15 Uhr:   SGM Zimmern/Horgen I D U13 - SGM Dunningen I 
D (Kreisstaffel)

15:30 Uhr:   SV Zimmern II C U14 - SV Spaichingen II C 
     (diese 3 Spiele finden in Horgen wegen des In-

klusionsturniers statt)
16 Uhr:    SGM Zimmern/Horgen III D U12 - SV Tuningen I D 

(Kreisstaffel), Spielort: Zimmern, Kunstrasen
17 Uhr:    TSG Balingen II A U18 - SV Zimmern A U19 
    (Landesstaffel)
17:15 Uhr:   SV Zimmern III C - FC Steinhofen I C (Kreisstaffel), 

Spielort Zimmern Kunstrasen
Ab 10 Uhr bis ca. 15:30 Uhr:
Großes Turnier der 10 Inklusionsmannschaften in Zimmern 
auf dem Kunstrasen, der SVZ nimmt mit 2 Teams daran teil, 
herzliche Einladung zu diesem tollen Event!
Sonntag, 15. September:
10:30 Uhr:   BSV 07 Schwenningen I B - SV Zimmern II B U16 

(Kreisstaffel)
11 Uhr:    SV Zimmern I B U17 - TSG Balingen I U17 
    (Landesstaffel)
SV Zimmern III B ist spielfrei
Mittwoch, 18. September:
SV Zimmern I C U15 - TSG Balingen I C U15 (Verbandspokal)
Zu allen Spielen ergeht herzliche Einladung 
Erwin Beck, Spartenleiter Fußball SVZ

Tischtennisverein
Zimmern e.V.

Vorschau Ligaspiele
Donnerstag, 19. September: TTV Zimmern II vs. TTV Zimmern III 
um 20:30 Uhr; Liga: H KKA (Heimspiel)
Samstag, 21. September: TTV Zimmern I vs. TTC Rottweil II 
um 19 Uhr; Liga: H BK (Heimspiel)

Pokalerfolg beim Rudolf-Mey-Gedächtnisturnier in Aistaig:
TTVZ überzeugt in der Saisonvorbereitung:
Der TTVZ startete mit 2 Mannschaften beim traditionellen Einla-
dungsturnier in Aistaig in der Kategorie: Kreisliga/Bezirksklasse. 
Insgesamt gingen hier 7 Zweiermannschaften an die TT-Platten, 
wo zunächst zwei Einzelspiele ausgetragen wurden und beim 
Stand von 1:1 musste dann die Doppelpaarung entscheiden. Im 
1. Match kam es gleich zum Bruderduell TTVZ I - TTVZ II. Hier setz-
ten sich Simon Schrödl (2:3 gegen Mino Leotta) und Uwe Winter 
(3:2 gegen Eberhard Mahler) mit einem 3:0-Doppelerfolg mit 2:1 
durch. Es folgten weitere Erfolge gegen den TTSB. Aistaig II (Si-
mon Schrödl 2:3 gegen Schanz/Uwe Winter 3:1 gegen Kössling 
und 3:0 im Doppel) mit 2:1 und gegen den TTSB.Aistaig I (Simon 
Schrödl 3:1 gegen Hauser/Uwe Winter 1:3 gegen F.Müller und 
3:1 im Doppel) ebenfalls mit 2:1. Anschließend wurde auf 2 Ge-
winnsätze umgestellt und der TTVZ I ließ sich auch hier nicht 
durch den TTC.Rottweil (Simon Schrödl 2:0 gegen Schubnell/
Uwe Winter 1:2 gegen Friede und 2:0 im Doppel) mit 2:1 und der 
TG.Schwenningen/Damen (Simon Schrödl 2:0 gegen Bähr/Uwe 
Winter 2:0 gegen Vogt) mit 2:0 stoppen. Im letzten Match gegen 
den SV.Marschalkenzimmern wurde es nochmals eng, denn Si-
mon Schrödl (1:2 gegen Faller) unterlag zum 0:1, Uwe Winter (2:0 
gegen Grözinger) konnte zum 1:1 ausgleichen, das Doppel ging 
knapp mit 2:1-Sätzen an den TTVZ. Somit stand der Gesamterfolg 
mit Pokalgewinn fest.
Nicht ganz so erfolgreich verlief der Turnierverlauf für den TTVZ 
II. Nach der Auftaktniederlage folgten zunächst Erfolge gegen 
die TG.Schwenningen/Damen (Eberhard Mahler 3:0 gegen Vogt/
Mino Leotta 3:0 gegen Bähr) und den SV.Marschalkenzimmern 
(Mino Leotta 3:2 gegen Faller/Eberhard Mahler 3:0 gegen Grö-
zinger) jeweils mit 2:0, doch die letzten 3 Spiele gegen den TTC.
Rottweil (Mino Leotta 1:2 gegen Schubnell/Eberhard Mahler 1:2 
gegen Friede), den TTSB.Aistaig II (Eberhard Mahler 0:2 gegen 
Schanz/Mino Leotta 1:2 gegen Kössling) und den TTSB. Aistaig 
I (Mino Leotta 0:2 gegen Hauser/Eberhard Mahler 0:2 gegen 
F.Müller) gingen jeweils mit 0:2 verloren und so blieb schlussend-
lich der 6. Rang übrig.

Insgesamt ein schöner Erfolg für den TTVZ und man kann opti-
mistisch auf den Start in die kommende Verbandsrunde blicken.

 
Die Tischtenniscracks des TTVZ vor Turnierbeginn: (von links: Simon 
Schrödl, Uwe Winter, Mino Leotta, Eberhard Mahler)  
 Foto: Frank Müller

 
Die Siegerehrung: (von links) Schubnell/Friede (Rottweil), Winter/
Schrödl (TTVZ), F.Müller/Hauser (Aistaig). Foto: Eberhard Mahler

Sportverein Horgen

Rückblick Aktive
SGM Zimmern ll/Horgen – SV Waldmössingen  5:0
Bereits am Freitag, den 6. September empfing unsere SGM den 
SV Waldmössingen auf dem Kapf. Wie auch in den beiden ersten 
Spielen der Saison zeigten unsere Jungs von Anfang an einen 
konzentrierten Aufritt. Somit war relativ schnell klar, dass die drei 
Punkte auf dem Kapf bleiben. Die Torschützen der SGM waren: 
Michael Schremp, David Tamer (2x), Fabian Merkle und Julian 
Beck.
Die SGM grüßt damit mit 15:2 Toren nach drei Saisonspielen nach 
wie vor von der Tabellenspitze.
FC Hardt – SGM Zimmern lll/Horgen ll  1:1
Tor: Eigentor

Vorschau Aktive
SGM Zimmern lll/Horgen ll – SV 98 Rottweil
Sonntag, 15.09. Beginn 13 Uhr
SC Lindenhof – SGM Zimmern ll/Horgen
Sonntag, 15.09. Beginn 15 Uhr

Jugendfußball
F-Jugend
Am Samstag, 07.09. begann für die F-Jugend die neue Saison mit 
dem traditionellen Jugendturnier in Bubsheim.
Nach zwei Trainingseinheiten in den Sommerferien präsentierten 
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sich die Kids schon sehr spielfreudig und konnten einige Tore be-
jubeln.
Zum Abschluss freuten sich die Kinder noch über eine Medaille.
Jetzt freuen wir uns auf die kommende Herbstrunde.

 
 Foto: Marian Huljic
E-Jugend
Die Sommerferien sind beendet und nun rollt auch der Ball auch 
bei unserer Jugend wieder. Gleich zu Beginn der Saison gibt es 
„Jugendfußball“ satt auf dem Kapf.
Vorschau E-Jugend (U11 & U10)
Die Spiele & Paarungen am Freitag, 13.09. lauten:
SV Seitingen-Oberflacht II vs. SGM Zimmern-Horgen III / 
Anstoß in Seitingen = 17.30 Uhr
SV Seitingen-Oberflacht I vs. SGM Zimmern-Horgen II / 
Anstoß in Seitingen = 18.30 Uhr
SGM Zimmern-Horgen I vs. SGM Meßstetten/Tieringen / 
Anstoß „Auf dem Kapf“ = 18.30 Uhr

Vorschau D-Jugend (U13 & U12)
Die Spiele & Paarungen am Samstag, 14.09. lauten:
SGM Zimmern-Horgen II vs. SGM Dunningen II / 
Anstoß „Auf dem Kapf“ = 13 Uhr
SGM Zimmern-Horgen I vs. SGM Dunningen I / 
Anstoß „Auf dem Kapf“ = 14.15 Uhr
SGM Zimmern-Horgen III vs. SV Tuningen/ 
Anstoß in Zimmern = 16 Uhr
Die Heimspiele auf dem Kapf sind i.d.R. bewirtet.
Ein Besuch lohnt sich jedoch sowieso.

Oktoberfest 2024
Am Samstag, 21. September, veranstaltet der Sportverein Horgen 
wieder das traditionelle Oktoberfest im Rahmen der Heimspiele 
der Aktiven-Mannschaften. Hierzu möchten wir die Bevölkerung 
recht herzlich einladen.
Um 14 Uhr startet die SGM Zi/Ho lll gegen die SGM Deißlingen/
Lauffen ll. Im Anschluss um 16 Uhr spielt die SGM Zi/Ho ll gegen 
die SV Villingendorf. Für Oktoberfeststimmung im beheizten 
Festzelt ist wie immer mit Blasmusik von den Lausitzern aus 
Zimmern bestens gesorgt. Dieses Jahr bieten wir wieder halbes 
Hendl an (Spitzenqualität aus Kramers Hofladen). Hendl gibt es 
nur auf Vorbestellung bei Fabian Merkle (0173-9945521) oder Pa-
trick Moosmann (0160-96991117). Außerdem gibt es Weißwurst 
mit Brezel, Obatzda und reichlich Bier.
Auf Ihr Kommen freut sich der Sportverein Horgen

Trachtengruppe Flözlingen e.V.

Rückblick Dorfhock
Auf ein gelungenes Fest kann die Trachtengruppe Flözlingen zu-
rückblicken. Ein Sonntag mit viel Unterhaltung, mit Tanz und Mu-
sik. Mit dem Gottesdienst nahmen die Gäste Platz und so konn-
te mit den Fürbitten, die die Trachtenkinder vorgelesen haben, 
der Festtag beginnen. Die Gäste wurden von Vorstand Andreas 
Mager herzlich begrüßt. Ein unterhaltsames Programm wurde 
geboten. Zum musikalischen Auftakt spielte der MV Flözlingen 
stimmungsvoll. Sie unterhielten die Gäste über die Mittagszeit. 
Der diesjährige Gastverein war die Trachtengruppe Leidringen. 
Sie zeigten zusammen mit ihrer Jugendgruppe schwungvolle 

Trachtentänze. Auch die Trachtengruppe Flözlingen zeigte ihre 
einstudierten Tänze zusammen mit der Jugend. So gab es auch 
einen gelungenen gemeinsamen Tanz mit den beiden Trachten-
tanzgruppen zusammen. Das übergreifende Programm wurde in 
Begleitung der Musiker Michael und Gerd weitergeführt. Passend 
zum Nachmittagsprogramm wurden die Gäste mit dem Kuchen-
buffet der selbstgebackenen Kuchen und Torten versorgt. Souve-
rän und gekonnt begannen die Eschachtalmusikanten zu spielen. 
Die zahlreichen Gäste konnten mit Polka- und Marschmusikklän-
gen bei guter Stimmung den Abend genießen und ausklingen 
lassen. Die Probesaison fängt wieder an: Die nächste Probe 
für die Kinder ist am Freitag, 13.09. um 18 Uhr und für die Er-
wachsenen um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Flözlin-
gen. Spontan kann jederzeit in beiden Gruppen mitgetanzt 
werden.

 
 Fotos: Sabrina Fiedler
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Milchhäusle Stetten eG

Herzliche Einladung zum zweiten Genossenschafts-Sonntag 
am 15.09.
Hiermit laden wir ganz herzlich zu unserem zweiten diesjährigen 
Genossenschafts-Sonntag am 15. September ab 10 Uhr ein.
Wir bedanken uns jetzt schon bei allen Helferinnen und Helfern 
und freuen uns auf viele Gäste, bei bester Unterhaltung, zur Un-
terstützung unserer Genossenschaft.
Im Namen der ganzen Vorstandschaft
Matthias Jauch

Spielervereinigung
Stetten-Lackendorf 1963 e.V.

Aktive
Rückblick:
So., 08.09., 15 Uhr
Spvgg Stetten-Lackendorf : SV Herrenzimmern  1:2
Tore: Max Mager
Erster Härtetest gegen SV Herrenzimmern endet mit 1:2-Niederlage
Gut gefülltes Birnbergstadion am Sonntagnachmittag – was 
hauptsächlich an den zahlreichen Auswärtsfans des SV Herren-
zimmern lag. Vor dem letzten Spiel war klar, dass es heute eine 
top Leistung der SpVgg braucht. Doch die Voraussetzungen wa-
ren alles andere als ideal. Eine wieder mal neu formierte Innen-
verteidigung durch den Ausfall unserer Defensivspieler Hulk, Ma-
xim und Ronny machte die Aufgabe nicht leichter.
Der Beginn? Ein starker Auftakt von beiden Mannschaften! Für 
Kreisliga-Verhältnisse wurde ein erstaunlich hohes Tempo ange-
schlagen. Auch Haage, frisch erholt aus dem Surfcamp in Portu-
gal, spürte dies schnell, als er in ein Laufduell mit einem „sehr er-
fahrenen“ Gegenspieler geriet – und das, obwohl der Gegner den 
Ball führte. Doch während der Routinier mühelos Meter machte, 
schien Haage noch im „Urlaubsmodus“ zu sein. War es der por-
tugiesische Wind, der ihm die letzte Spritzigkeit verweht hatte? 
Oder kreisten seine Gedanken noch um die Strände, die Cervejas 
und die Surfergirls, die er beeindrucken wollte?
Dann die erste Schlüsselszene: Steffen geht im gegnerischen 16er 
zu Boden und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Strafstoß 
für uns! Ob berechtigt oder nicht – das war uns herzlich egal. Max 
trat an und verwandelte den Elfer souverän. 1:0 für die Spvgg, der 
gelungene Start war perfekt!
Doch der SV Herrenzimmern ließ sich nicht beeindrucken und 
wurde zunehmend stärker. Im Kopf und in den Füßen waren wir 
plötzlich immer einen Schritt hinterher. Es kam, wie es kommen 
musste: Erst der Ausgleich, dann kurz vor der Halbzeit sogar das 
1:2, als wir hinten nicht konsequent rausschoben und dem Ge-
genspieler zu viel Platz ließen. Plötzlich lagen wir zur Halbzeit 
zurück.
Die zweite Hälfte: Noch mal alles versuchen, aber es sollte dann 
doch nicht sein. Vereinzelt gab es Torchancen, wie zum Beispiel 
nach einem Fernschuss von Wu, bei dem es fast zu einer Ab-
stauber-Chance durch Eli kam, doch leider verpasste er den Ball 
knapp. Bitter wurde es dann, als Nico in der Innenverteidigung 
auch noch ausfiel – die Diagnose steht noch aus, und wir hoffen 
natürlich, dass er schnell wieder fit wird.
Am Ende steht ein 1:2, unsere erste Saisonniederlage. Positiv 
kann man mitnehmen, dass wir phasenweise mithalten konnten.

Vorschau:
Weiter geht’s nächsten Sonntag, 15.09., um 15 Uhr auswärts ge-
gen die SGM Fluorn I/Winzeln II. Da gilt es, sich wieder voll rein-
hängen. Einfacher wird die Aufgabe sicherlich nicht.

Breitensport
Rückkehr aus den Sommerferien – Ein idealer Zeitpunkt, bei 
uns zu starten!
Wir sind frisch und erholt aus den Sommerferien zurück und 

freuen uns darauf, wieder voll durchzustarten. Jetzt ist der per-
fekte Moment, um bei uns einzusteigen! Wir bieten ein abwechs-
lungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Ob 
sportlich, kreativ oder kulturell – unser Angebot ist vielseitig und 
bietet zahlreiche Möglichkeiten.
Crazy Wild Boots (Line Dance)
Montag, 18:30 Uhr, in der Turnhalle Stetten
Volleyball Männer/Frauen:
Montag, 19:30 Uhr, Eschachhalle Lackendorf
Happy Stepps:
Dienstag, 18 – 19 Uhr, Fortgeschrittene Gruppe
Dienstag, 19 – 20 Uhr, Anfänger
Fit for Fun (Frauen):
Dienstag, 20 Uhr
Kleines Tanzchaos:
Mittwoch, 18 Uhr, in der Turnhalle Stetten
Tanzchaos:
Dienstag, 19:15 Uhr, in der Turnhalle Stetten
Power Kids:
Mittwoch, 16:30 Uhr (Zielgruppe 4 – 7 Jahre)
Hula-Hoop Fitness:
Mittwoch, 18 Uhr
Fitnessgruppe (Frauenturnen):
Mittwoch, 19:30 Uhr
Eltern-Kind-Turnen:
Donnerstag, 16 Uhr (Zielgruppe bis 3 Jahre)
Volleyball Mädchen:
Donnerstag, 18 Uhr, Mädchen ab ca. 14 Jahren
Männerfit:
Donnerstag, 19:30 Uhr
Weitere Informationen auf der Homepage: 
www.stetten-lackendorf.de.
Kommt vorbei und macht mit!

Nachrichten anderer Behörden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ab 8:30 Uhr  Treffpunkt/ Sammlungsplatz: Festplatz der Stadt 
                      Rottweil, Stadionstraße, neben der Stadthalle 

Der Erlös kommt unserer Entwicklungshilfearbeit zugute. Danke! 

Aktion Eine Welt Rottweil, Tel. 0741 / 6589 ●  Sammlungsleiter, Tel. 0151/ 10 98 88 56 

Altmaterialsammlung 
21. September 2024 

  Wir sammeln in: 
   Rottweil, Bühlingen, Göllsdorf, 
   Hausen, Lauffen und Zimmern 

        

 Wir sammeln: 
Buntmetalle, Eisenschrott und Aluminium 
z. B.: Töpfe, Besteck, Blechdosen, Armaturen, Heizkörper, Heizkessel, Werkzeug, 
Nägel, Schrauben, Motoren, Autofelgen (ohne Reifen), Gartengeräte, Rasenmäher 
(ohne Betriebsstoffe), Elektrokabel, Fahrräder usw. 

Textilien aller Art 
z. B.: Kleider,  Woll- und Strickwaren, Bett- und Tischwäsche, Federbetten und 
Decken, tragbare und paarweise zusammengebundene Straßenschuhe usw.  
Bitte packen Sie alles in Plastikbeutel, unverpackte Ware ist wertlos! 
Für die in der Bekleidung befindlichen Wertsachen, insbesondere Bargeld, kann 
keine Haftung übernommen werden! 
Bitte stellen Sie Ihr Sammelgut bis 8:30 Uhr gut sichtbar an die 
Straße mit dem Hinweis „Spende für Aktion Eine Welt Rottweil“ 
 
 

Nicht gesammelt werden:  
Kühlgeräte, Fernseher, Monitore, Staubsauger, Batterien, Matratzen, Möbel, Holz, 
Feuerlöscher, Sprühdosen, Gasflaschen.  

Wir suchen: 
Helferinnen und Helfer ab 14 Jahren, die ab 8.30 Uhr mithelfen bei der 
Altmaterialsammlung. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt. 

                AKTION EINE WELT ROTTWEIL 


